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Unter der Bilanz sind gemäß § 54 Abs. 5 Satz 1 GemHKVO Vorbelastungen künftiger 
Haushaltsjahre zu vermerken. Hierunter fallen insbesondere Haushaltsreste.  

Die nach § 20 GemHKVO zulässigen Haushaltsreste sind gemäß § 25 Abs. 2 GemHKVO zur 
Bewirtschaftung lediglich in der Haushaltsüberwachungsliste für das Folgejahr vorzutragen. 
Die Haushaltsreste dürfen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO ihrer Art nach zusammengefasst 
dargestellt werden. Eine Einzeldarstellung findet sich im Anhang zum Jahresabschluss. 

Haushaltsreste Budgets Ergebnishaushalt 1.179.726,91 EUR 

Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen  13.180.297,10 EUR 
Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel 10.162.102,45 EUR 

Es wurden lediglich Kreditmarktmittel in Höhe von 10.162.102,45 EUR übernommen, da noch 
investive Einzahlungen in Höhe von 4.197.921,56 EUR ausstehen. 

Zudem sind gem. § 54 Abs. 5 Satz 1 GemHKVO als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 
kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen. Der Landkreis Cloppenburg hat im Jahr 2013 
einen Funktionsbauvertrag abgeschlossen, wonach der Bau und die darauf folgende 
Unterhaltung zweier Kreisstraßen von einem privaten Unternehmen durchgeführt werden. Die 
Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages belaufen sich bis zum Jahr 2033 auf  
4.036.314,26 EUR. 

„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“ 

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2014 weist einen Überschuss i.H.v. 9.994.194,49 
EUR aus. Dieser Betrag ist in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position 1.3.2. 
Jahresergebnis eingestellt worden. Da auch im konsumtiven Bereich Haushaltsausgabereste 
gebildet wurden, ist unter dieser Position die Vorbelastung  für das nächste Haushaltsjahr als 
„Davon-Vermerk“ auszuweisen. Es handelt sich um einen Betrag i.H.v. 1.179.726,91 EUR. 








